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VERORDNUNG (EWG) Nr. 200/82 DER KOMMISSION
vom 27. Januar 1982

zur Einreihung von Waren in die Tarifstelle 23.07 C des Gemeinsamen Zolltarifs

verwendeten Art der Tarifnummer 23.07 auf (siehe
auch Erläuterungen zu Nr. 23.07, Abschnitt II c) der
NRZZ). Innerhalb der Tarifnummer 23.07 ist sie der
Tarifstelle 23.07 C zuzuweisen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
das Schema des Gemeinsamen Zolltarifs —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä­
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 97/69 des
Rates vom 16. Januar 1969 über die zur einheitlichen
Anwendung des Schemas des Gemeinsamen Zolltarifs
erforderlichen Maßnahmen ('), zuletzt geändert durch
die Akte über den Beitritt Griechenlands, insbesondere
auf Artikel 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Um die einheitliche Anwendung des Schemas des
Gemeinsamen Zolltarifs sicherzustellen, sind
Vorschriften erforderlich für die Tarifierung einer
Vormischung, die aus Oxytetracyclin-Hydrochlorid
(INNM) (20 Gewichtshundertteile im Trockenstoff) auf
einem Trägerstoff aus Kalziumkarbonat besteht und
zum Herstellen von Ergänzungsfutter verwendet wird.
Im Gemeinsamen Zolltarif im Anhang zur Verord­
nung (EWG) Nr. 950/68 des Rates (2), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3300/81 (3), werden
Zubereitungen der bei der Fütterung verwendeten Art
von der Tarifnummer 23.07 erfaßt.

Diese Zubereitung enthält zwar einen medizinischen
Wirkstoff, ist aber nicht als Arzneiware für die
Veterinärmedizin hergestellt worden . Sie weist die
Merkmale einer Zubereitung der bei der Fütterung

Eine Vormischung, die aus Oxytetracyclin-Hydro­
chlorid (INNM) (20 Gewichtshundertteile im Trocken­
stoff) auf einem Trägerstoff aus Kalziumkarbonat
besteht, gehört im Gemeinsamen Zolltarif zur Tarif­
stelle

23.07 Futter, melassiert oder gezuckert ; andere Zube­
reitungen der bei der Fütterung verwendeten
Art :

C. andere.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . Tag nach ihrer Veröf­
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 27. Januar 1982
Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Mitglied der Kommission
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